
Zur Situation: Bisher wurden Lehrerinnen
und Lehrer für Fachpraxis im Angestell-
tenverhältnis eingestellt und verpflichte-

ten sich an einem Ausbildungsseminar teilzu-
nehmen, sobald ein Platz zur Verfügung
stand. Als Beamtenanwärter durchliefen sie
dann die eineinhalbjährige Ausbildungsphase. 

Der Nachteil dieser Regelung: In der ersten
Phase ihrer Tätigkeit als LehrerIn für Fachpra-
xis mussten die KollegInnen ohne pädagogi-
sche Ausbildung unterrichten, teilweise jahre-
lang. Ein weiteres Problem: In der Anwärter-
zeit erhielten sie nur eine „Ausbildungsvergü-
tung“ in Höhe von 857,66 Euro.

Diese für alle Lehramtsanwärter finanziell
schwierige Ausbildungszeit bedeutete im Fall
einer FachpraxislehrerIn eine besondere Här-
te. Fordert doch die Laufbahnverordnung als
Einstellungsvoraussetzung für Lehrerinnen
und Lehrer für Fachpraxis nach einer erfolg-
reichen Berufsausbildung noch die Meister-
prüfung und zwei weitere Berufsjahre. Die
Bewerber sind folglich alle so genannte „ge-
standene“ Personen, häufig mit Familie.
Deshalb bedeutete die Zeit der Ausbildung

eine besondere finanzielle Härte, die viele
qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber
von einer Tätigkeit als Fachpraxislehrer ab-
schreckte. 

Nach neuer Rechtslage werden die Be-
werberInnen direkt in das Beamtenverhältnis
auf Probe eingestellt und beginnen mit einer
zweieinhalb Jahre dauernden Qualifizie-
rungsphase. Diese Phase findet in Studien-
seminaren und in Berufsbildenden Schulen
statt und endet mit einer umfangreichen Prü-
fung.

In der Qualifizierungsphase ergibt sich
auch der zentrale Kritikpunkt. Bei 27,5 Stun-
den Unterrichtsverpflichtung (ohne Arbeits-
zeitkonto), erhalten die KollegInnen lediglich
vier Stunden Freistellung für den Besuch des
Studienseminars.

Für die zweite Auffassung spricht immer-
hin die Tatsache, dass in Niedersachsen
die Zahl der Ausbildungsplätze im Au-

gust gegenüber dem Vorjahresmonat um
1418 zurückgegangen ist. Die Zahl der noch
nicht vermittelten Ausbildungsplatzbewerber
stieg von 13677 auf 14631. Gabriel mahnte
die Landesregierung, die schlimmste Ausbil-
dungsplatzmisere seit Jahren in Niedersach-
sen endlich zur Kenntnis zu nehmen und wirk-
same Maßnahmen zu ergreifen, statt Verein-
barungen zu schließen, die lediglich den An-
schein von Tätigkeit erwecken: „Die Wahrheit
ist, dass die Landesregierung der schlimmen
Entwicklung untätig zusieht und Tausende Ju-
gendliche im Stich lässt.“

Die Ausbildungsplätze 
reichen nicht aus

Dies sieht wohl auch das niedersächsische
Kultusministerium (MK) so. Voraussichtlich
werden auch in diesem Jahr nicht alle Ju-

gendlichen einen Ausbildungsplatz erhalten,
stellte das MK fest. Ab 15. September soll da-
her eine Ersatzform in dualer Form erprobt
werden. Der theoretische Teil wird durch den
Besuch der entsprechenden Fachklasse der
Berufsschule erfüllt, heißt es in einem im Juni
04 veröffentlichten Erlass des MK. Der fach-
praktische Teil soll an vier Tagen pro Woche
als geregeltes Praktikum (Ausbildungsrah-
menplan der jeweiligen Ausbildungsordnung)
in einem geeigneten Betrieb oder durch Un-
terricht im Umfang von wöchentlich 32 Zeit-
stunden in Werkstätten berufsbildender Schu-
len absolviert werden. Auch „Mischmodelle“
seien möglich. 

Kein großer Wurf
Voraussetzung sind dem Erlass zufolge der

erfolgreiche Besuch eines BGJ oder einer ein-
oder zweijährigen BFS, die zu einem schuli-
schen Abschluss führt, sowie eine Bescheini-
gung der Agentur für Arbeit darüber, dass kein
betrieblicher Ausbildungsplatz zur Verfügung
steht. Ein individueller Rechtsanspruch auf ei-
ne derartige Maßnahme besteht nicht. Als so-
genannte „Externe“ nehmen die Schülerinnen
und Schüler an der – kostenpflichtigen – Be-
rufsabschlussprüfung teil. Sie erwerben mit
der erfolgreichen Ausbildung den Sekundar-

abschluss I – Realschulabschluss. Ein An-
spruch auf Praktikantenvergütung besteht
ausdrücklich nicht.

Zusätzliche Planstellen an den Berufsbil-
denden Schulen sind für diese Maßnahmen
nicht vorgesehen. Die Schüler werden im
Theorieunterricht in die vorhandenen Klassen
eingegliedert und die praktische Ausbildung in
den Berufsschulen muss „irgendwie“ neben-
her laufen. Diese Nichtregelung deutet an,
dass die Landesregierung hier auch keinen
großen Wurf zur Lösung der Ausbildungs-
platzmisere sieht. 

Die Ausbildungsplatzabgabe schmort der-
weil in dunklen Schubläden der Länderkam-
mer und soll erst bei einer erheblichen Aus-
bildungsplatzlücke reaktiviert werden. In den
Arbeitsagenturen wird nun die Beratung der
„restlichen“ Ausbildungsplatzsuchenden der-
art vorbereitet, dass durch sogenanntes
„Profiling“ die Jugendlichen in Vermittlungs-
gruppen eingeteilt werden, um entweder mit
Hilfe individueller Fördermaßnahmen doch
noch einen Ausbildungsplatz vermittelt zu
bekommen oder endgültig in die Gruppe der
nicht zu vermittelnden Ausbildungsplatzsu-
chenden eingruppiert zu werden und damit
nicht mehr in der Ausbildungsstatistik aufzu-
tauchen. AST

Lässt die Landesregierung Tausende von Jugendlichen im Stich, die einen Ausbildungsplatz
suchen?  Fast 15.000 Jugendliche sind noch nicht vermittelt worden. Fotos (2): Andreas Streubel
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Noch kein Lichtblick bei der 
Ausbildungsplatzbilanz

Misstrauen 
gegen den 
Ausbildungspakt
Während der stellvertretende Vorsit-

zende der CDU-Fraktion im Nds.
Landtag, Hermann Dinkla, den

Rückgang der Arbeitslosenquote in
Niedersachsen von 9,6 auf 9,4 Pro-

zent als einen „ersten Erfolg des nie-
dersächsischen Ausbildungspakts“
erklärt, sieht der „Bildungsexperte“
der SPD, Sigmar Gabriel, eine „ver-
heerende Ausbildungsplatzbilanz in

Niedersachsen“.

Laufbahn für LehrerInnen für Fachpraxis neu geregelt

Direkte Einstellung in das Beamtenverhältnis
Mit Erlass vom 2. August 2004 ist
endlich die Ausbildung der Lehre-
rinnen und Lehrer für Fachpraxis

neu geregelt worden. Wie nicht an-
ders zu erwarten war, ist die Neure-
gelung kein ganz großer Wurf und
von der GEW auch mit erheblicher

Kritik bedacht worden.
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Bleiben noch, neben dem Besuch des Stu-
dienseminars, 23,5 Stunden Unterricht. Im
Rahmen dieser Unterrichtsstunden hat die
Schule „einen durch eine Fachlehrkraft be-
treuten Unterricht in einem der Qualifizierung
förderlichen Umfang sicherzustellen“. Wie
sich diese unbestimmte Regelung in der Pra-
xis bewährt, darauf darf man gespannt sein.
Zu diesen Ausbildungsmaßnahmen kommen
noch 20 Stunden Hospitation im Verlauf der
Ausbildung. 

Zwar sind im Verlauf des Anhörungsverfah-
rens einige Forderungen der GEW berück-
sichtigt worden, mit unserer Forderung nach
einer Freistellung mindestens im Umfang ei-
nes Unterrichtstages konnten wir uns leider
nicht durchsetzen. Zitat aus unserer Stellung-
nahme zum Erlassentwurf: 

„Die GEW hält diesen Freistellungsumfang
für zu gering und fordert eine Absenkung der
eigenverantwortlichen Unterrichtsverpflich-
tung während der fünf Qualifizierungshalbjah-
re auf maximal 20 Unterrichtsstunden. 

Lehrerinnen und Lehrer für Fachpraxis
werden überwiegend in Bereichen einge-
setzt, in denen so genannte benachteiligte
Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten be-
schult werden. Ein hohes Maß an pädagogi-
scher Kompetenz ist Voraussetzung für den
Erfolg insbesondere dieser Arbeit und  be-
dingt eine qualitativ hochwertige und um-
fangreiche Seminarausbildung, die nicht ne-

benher bei einem durchschnittlichen Unter-
richtseinsatz von 23,5 Stunden geleistet wer-
den kann. Ein voller Seminartag (sechs bis
acht Stunden) pro Woche ist während der
gesamten Qualifizierungsphase dringend er-
forderlich.“  

Leider werden auch die teilweise sehr po-
sitiven Ergebnisse eines Modellversuchs zur
Qualifizierung von Fachpraxislehrkräften  im
Bezirk Lüneburg (MoF@bs) nicht berück-
sichtigt.

Fazit: Trotz erheblicher Kritikpunkte am der
Freistellungsumfang bleiben eine bessere fi-
nanzielle Situation und eine sofortige Ausbil-
dung direkt nach der Einstellung als positives
Ergebnis. Unklar bleibt, ob im Einzelfall eine
Einstellung von KollegInnen im Angestellten-
verhältnis möglich ist, wenn eine Verbeam-
tung aus persönlichen Gründen nicht in Frage
kommt.

Die bisher noch im Angestelltenverhältnis
auf ihre Ausbildung wartenden KollegInnen
sind im „Schnellverfahren“ alle verbeamtet
worden.

Lehrerin und Lehrer für Fachpraxis werden
an Berufsbildenden Schulen im Bereich des
Praxisunterrichts eingesetzt. In Werkstätten
und Laboren sorgen sie genauso für den

Fachpraxisunterricht wie in Lernbüros, im
Pflegebereich, in der Hauswirtschaft und im
Agrarbereich. Der Unterricht wird eigenver-
antwortlich durchgeführt, die Absprache mit
den Kolleginnen und Kollegen des Theorie-
Unterrichts ist unerlässlich. Durch die weit-
gehende Abschaffung von Fächern und die
Einführung von fächerübergreifenden Lernfel-
dern gewinnt der gemeinsame Unterricht
von Theorie- und FachpraxiskollegInnen im-
mer größere Bedeutung. Der häufigste Un-
terrichtseinsatz ergibt sich im Bereich der
Vollzeitklassen wie Berufvorbereitungsjahr,
Berufgrundbildungsjahr und in Berufsfach-
schulen. In diesen Klassen werden neben
der fachlichen Qualifikation, erhebliche
pädagogische Fähigkeiten im Umgang mit
häufig sehr problematischen Schülerinnen
und Schülern gefordert. 

Einstellungsvoraussetzung ist neben dem
Realschulabschluss eine Berufsausbildung,
eine nach mehreren Berufsjahren abzulegen-
de Meisterprüfung oder eine adäquate Qualifi-
kation und anschließend mindestens zwei
Jahr Berufstätigkeit in diesem Beruf.

Vergütet wird diese Tätigkeit mit A 9 mit der
Möglichkeit, irgendwann eine Funktionsstelle
A10 zu erhalten.

Für alle Beteiligten, Schulleiterinnen und
Schulleiter, die Frauenbeauftragten und
die Personalvertretungen kam diese Auf-

gabenerweiterung kurzfristig. Der GEW-Be-
zirksvorstand Hannover lud die Personalräte
zu einer ganztägigen Schulung ein.

Schulung im Rollenspiel
Ein Schwerpunkt der Personalratsschu-

lung waren die Verhandlungen mit der
Schulleitung über ein ordnungsgemäßes
Einstellungsverfahren. Im Rollenspiel wurde
versucht bei unterschiedlichen Auffassungen
eine Einigung darüber zu erzielen, welche
Fächerkombination ausgeschrieben werden
soll.

Geübt wurde auch, wie eine Auswahl aus
den Bewerbungen getroffen werden kann,
ohne eine Vielzahl von Auswahlgesprächen
durchzuführen oder bei eindeutiger „Akten-
lage“ ohne Auswahlgespräche nach Eig-
nung, Leistung und Befähigung eine Eini-
gung über die Einstellung zu erlangen. Der
Einstellungserlass, der BAT, die Laufbahn-
verordnungen, das NBG und das NGG (Nie-
dersächsisches Gleichberechtigungsgesetz)
mussten je nach Bewerbungslage beachtet
werden, eine komplizierte Materie. Das Rol-
lenverständnis des Personalrats im Einstel-
lungsverfahren stellt hier einen weiteren
Schwerpunkt dar.

Bei den Abordnungen und Versetzungen
wird es noch viel undurchsichtiger. Wie
bekommt die Schule und damit der Per-
sonalrat Informationen, wer an die Schule
versetzt oder abgeordnet werden will? Die
bisherige übergeordnete Koordinierung
durch die Bezirksregierung bzw. den

SBPR wird es für diese Schulen nun nicht
mehr geben. Das gleiche gilt natürlich
auch für die Lehrkräfte, die von dieser
Dienststelle weg wollen.

Komplizierte Materie
Bei Beförderungen ergeben sich wieder

neue Schwierigkeiten, die damit zu tun
haben, dass bisher die Beförderungen for-
mal bei der BR entschieden wurden, al-
so etwas „weiter weg“ und  nicht direkt
in der Schule. Hier werden die Personal-
räte sehr schnell in die Schusslinie der
Kritik des Kollegiums geraten, wenn sie
nicht ein hohes Maß an Sachkompetenz
haben.

Um diese Kompetenzen zu erwerben und
zu komplettieren müssen sicher noch einige
Schulungen stattfinden. Viel Arbeit kommt
auf die Personalräte zu; Mehrarbeit und das
ohne eine angemessene Freistellung.

KARIN TRUELSEN

Verhandlungen zwischen Personalrat und Schulleitung im Rollenspiel geübt. Mit einer Schu-
lung der Personalräte zog der GEW-Bezirksverband Hannover die Konsequenzen aus der Um-
wandlung der BBS in der „Region Hannover“ in Dienststellen.

In der Region Hannover sind
Berufsbildende Schulen
Dienststellen im
Sinne des PersVG

Personalräte auf ihre
neuen Aufgaben vorbereitet
Seit Anfang Mai sind per Erlass den
Berufsbildenden Schulen in der Re-
gion Hannover Aufgaben übertragen
worden, die sie zu Dienststellen im
Sinne des Personalvertretungsge-
setzes (PersVG) gemacht haben.

Einstellungen, Abordnungen, Verset-
zungen und Beförderungen liegen

nun in der Verantwortung der einzel-
nen Berufsbildenden Schule (BBS). 


